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BEKANNTMACHUNGEN 
 
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer 
 
Potentielle Gesundheitsgefahren durch Emissionen aus Müllverbrennungsanlagen 
 
Vorwort 
 
Die sachgemäße Müll-Beseitigung ist ein ebenso wichtiger Teil unserer logistischen Infrastruktur, wie etwa die 
Wasserversorgung oder die Erzeugung und Verteilung von Energie. Eine sachgerechte Abfall-Behandlung muss 
aber auch im Sinne einer Daseinsvorsorge für die nächste Generation durchgeführt und verstanden werden. Nur 
so ist zu verhindern, dass sich die nachfolgende Generation mit sogenannten Altlasten auseinandersetzen muss. 
 
An der Spitze der verschiedenen Verfahren der Müll-Bewältigung stehen neben einer primären Vermeidung von 
Abfall auch seine Weiterverarbeitung bzw. Wiederverwertung („Recycling“). Die Ablagerung von (nicht verwertba-
rem) Müll wird auf (sortierten) Deponien durchgeführt. Eine verbotene Ablagerung von Müll auf unsortierten „Kip-
pen“ kann nicht ausgeschlossen werden. Als weitere Verfahrensmöglichkeiten sind die (biologische) Kompostie-
rung und die thermische Behandlung („Müllverbrennung“) weltweit im Gebrauch. Hiervon unabhängig besteht die 
Notwendigkeit, vorhandene Verfahren zu verbessern und neue Konzepte zu entwickeln. Sowohl diese genannten 
als auch weitere nicht erwähnte Methoden werden unter dem Begriff der Entsorgung zusammengefasst. Außer 
dem Hausmüll (etwa 30 Millionen Tonnen/Jahr) fallen auch beträchtliche Mengen von Gewerbe- und Industriemüll 
(zum Beispiel jährlich etwa 2,6 Millionen zu „verschrottende“ Autos) zur Entsorgung an. Dieser zahlenmäßige 
Ausschnitt des Müll-Mengen-Problems mag als informeller Pars pro toto genügen. 
 
In der Praxis werden die verschiedenen methodischen Möglichkeiten der Entsorgung so miteinander kombiniert 
(„integrierte Abfallentsorgungskonzepte“), dass sie den jeweils regional anfallenden Müll möglichst optimal besei-
tigen. Durch die regional unterschiedliche „Rezeptur“ für die verschiedenen Entsorgungsmodalitäten beginnt sich 
allmählich eine systematische Abfallwirtschaft zu entwickeln. 
Innerhalb dieses kurz abgesteckten Rahmens ist die Müllverbrennung nur eine von mehreren als wirksam und 
nach derzeitigem Kenntnisstand auch als praktikabel zu betrachtende Maßnahme. Von dem in der Bundesrepu-
blik Deutschland anfallenden, stofflich nicht weiter verwertbaren Hausmüll werden zur Zeit etwa 33 Prozent der 
thermischen Behandlung („Müllverbrennung“) unterworfen. In der Schweiz beträgt dieser Anteil 80 Prozent,  in 
Japan 72 Prozent und in Schweden 55 Prozent. 
 
Die nachfolgende Stellungnahme unterzieht jene, bei dem Betrieb moderner Müllverbrennungsanlagen gewonne-
nen wissenschaftlichen Daten (insbesondere der Emission verschiedener Schadstoffe) unter dem Gesichtspunkt 
der Toxikologie für Mensch und Unweit einer kritischen Analyse. Diese Informationen haben nicht das Ziel - und 
das sei ausdrücklich hier nochmals betont -, die Müllverbrennungsanlagen zu favorisieren. Vielmehr sollten diese 
Aussagen als ein Beitrag für die Möglichkeit zu einer sachgerechten Urteilsbildung verstanden werden. Die in 
jüngster Zeit in der Presse (unter Hinweis auf dieses, durch Indiskretion in seiner noch nicht abgeschlossenen 
Form vorzeitig bekannt gewordene Papier) gemachten Mitteilungen, deuteten bereits - teilweise - auf die er-
wünschte sachliche Erörterung hin. 
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Präambel 
 
Ein besonders wichtiges Thema des Umweltschutzes in unserer technischen Zivilisation ist die Entsorgung von 
unvermeidbaren und unverwertbaren Abfällen. 
 
Durch die Entwicklung von Entsorgungstechniken darf die Priorität von Vermeidung und Verwertung nicht in Fra-
ge gestellt werden. Eine technische Möglichkeit, den anfallenden Abfall zu entsorgen, bietet die Restmüllverbren-
nung. 
 
Die Entscheidung über ihren Einsatz wird sich jedoch nicht auf ihre isolierte Betrachtung stützen können, sondern 
muss im Zusammenhang und in der Abwägung mit anderen Schritten der Abfallentsorgung getroffen werden. 
Diese Entscheidung obliegt der Verantwortung der politischen Entscheidungsträger, die sachkundigen Rat beach-



 

 

ten sollten. 
Die Bundesärztekammer und auch ihr Wissenschaftlicher Beirat räumen den Prinzipien der Müllvermeidung und 
der stofflichen Wiederverwertung eine hohe Priorität ein. Für die Entsorgung der unvermeidbaren Restabfälle 
konkurrieren verschiedene Verfahrenstechniken. Ihre Beurteilung muss sich auf den Vergleich der mit ihnen je-
weils verbundenen ökologischen und gesundheitlichen Risiken stützen. 
 
Eine moderne Restmüllverbrennungsanlage bietet eine in der Praxis erprobte Verfahrenstechnik mit sehr niedri-
gem Risikopotential. Eine vergleichende Bewertung der potentiellen gesundheitlichen Auswirkungen anderer 
Restmüllentsorgungs-Verfahren wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
 
 

1. Vorbemerkungen 
 
In den letzten Jahren wurden wiederholt Behauptungen veröffentlicht, in denen die Emissionen aus Müllverbren-
nungsanlagen mit gehäuften Fehlbildungen, Krebserkrankungen, Atemwegserkrankungen und Allergien in Ver-
bindung gebracht wurden. Dies hat sowohl zur Beunruhigung der Bevölkerung als auch zu erheblichen Verunsi-
cherungen in der Ärzteschaft geführt. Aus diesem Grund sieht sich der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärz-
tekammer veranlasst, eine klärende Stellungnahme zu veröffentlichen. Diese Stellungnahme dient einzig der 
sachlichen Information über medizinische Risiken durch Zusatzbelastungen aus Emissionen von Müllverbren-
nungsanlagen. Auf toxikologische Aspekte anderer Entsorgungsverfahren wird hier nicht eingegangen. 

 
 
2. Gegenwärtiger Stand und Bedeutung der Hausmüllverbrennung in der Bundesrepublik Deutschland 
 

In den alten Bundesländern sind derzeit 49 Verbrennungsanlagen, in den neuen Bundesländern nur eine, in Be-
trieb, in denen jährlich zirka neun Millionen Tonnen kommunaler Abfall thermisch behandelt werden. Etwa 20 
Anlagen sind in der Planungsphase oder werden bereits gebaut. 
 
Zweck der Müllverbrennung ist die Zerstörung organischer Inhaltsstoffe sowie die Reduzierung des Müllvolu-
mens, um die Kapazitäten an verfügbarem Deponieraum zu schonen. Zur Endlagerung sollte nur biologisch und 
chemisch inertes Material gebracht werden. Die Nutzung überschüssiger Wärmeenergie wird als Nebenzweck 
angesehen. 
 
Die Verbrennung von Abfällen ist eine Behandlungsstufe im Rahmen fortschrittlicher Abfallentsorgungskonzepte, 
bei denen vorrangig durch Vermeidungs- und Verwertungsmaßnahmen nur geringe Mengen an Restabfällen der 
Behandlung vor der Ablagerung zugeführt werden sollen. 

 
 
3. Bewertung der Emissionen aus einer Müllverbrennungsanlage 

    3.1 Bewertungsgrundlagen 
 

Bei jedem thermischen Prozess, also auch bei dem in einer Müllverbrennung, kommt es zu Emissionen anorgani-
scher und organischer Stoffe, denen der Mensch in Form von Stäuben, Aerosolen und Gasen ausgesetzt sein 
kann. Für die toxikologische Bewertung der Emissionen aus Müllverbrennungsanlagen ist, wie bei jeder Expositi-
on gegenüber chemischen Substanzen, nur die tatsächlich auf den Menschen einwirkende beziehungsweise 
aufgenommene Stoffmenge medizinisch relevant. Zusatzbelastungen können nur dann von medizinisch-
toxikologischer Bedeutung sein, wenn sie wesentlich zur Gesamtexposition beitragen. 
 
In dieser Stellungnahme werden insbesondere die Emissionen moderner Müllverbrennungsanlagen beurteilt, die 
den Anforderungen der 17. BImSchV (Abluft) und den Anforderungen der Rahmen-Abwasser-
Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (abwasserfrei) entsprechen. Alte Abfallverbrennungsanlagen 
können sich in ihrem Emissionsverhalten um Größenordnungen von den modernen Anlagen unterscheiden. Sie 
müssen deshalb kurzfristig durch Nachrüstung auf den gesetzlich geforderten Stand gebracht werden. 
 
Bei der Beurteilung der Immissionen aus Abfallverbrennungsanlagen ist zu berücksichtigen, dass bei bestimmten 
Stoffen neben der Langzeitbelastung (ausgewiesen durch mittlere Immissionswerte, meist Jahresmittelwerte) 
auch kurzzeitige Belastungsspitzen von Bedeutung sind, die bei ungünstigen Wetterlagen (Smog-Situation) auf-
treten können.  
 
Für viele Fremdstoffe der Luft existieren Grenzwerte oder Richtwerte, die von verschiedenen Gremien nach me-
dizinisch/naturwissenschaftlichen Kriterien festgelegt wurden. Sie können zur Beurteilung des Gesundheitsrisikos 
herangezogen werden. Hierbei ist die Vorbelastung in dem entsprechenden Gebiet zusammen mit der Zusatzbe-
lastung aus der geplanten oder errichteten Müllverbrennungsanlage zu bewerten. 
 
Für eine Beurteilung können die Grenzwerte der TA-Luft, die maximalen Immissionskonzentrationen (MIK-Werte) 
der VDI-Kommission „Reinhaltung der Luft", die Richtwerte der WHO für die Luftqualität in Europa und andere 
Publikationen der WHO herangezogen werden. Bei Einhaltung dieser Werte ist eine nachteilige Wirkung auf die 



 

 

Gesundheit der Bevölkerung - Kinder, alte und kranke Menschen eingeschlossen - nicht zu erwarten. Es liegt im 
Wesen von Richtwerten, dass sie trotzdem immer wieder auf ihre Aussagekraft überprüft und bei Bedarf entspre-
chend dem aktuellen Stand der Wissenschaft neu festgelegt werden müssen. 
 
Für die Substanzen, für die bislang keine akzeptablen Werte festgelegt wurden, müssen Richtwerte nach den 
neuesten toxikologischen Erkenntnissen abgeleitet werden. Bei bestimmten Substanzklassen sind auch Ableitun-
gen auf der Grundlage von ADI-Werten (tolerierbare tägliche Aufnahme) der WHO möglich. Für kanzerogene 
Stoffe kann das Krebsrisiko für eine bestimmte Exposition wenigstens grob abgeschätzt werden. 

 
 
3.2 Bewertung der Fremdstoffe aus Müllverbrennungsanlagen 
 

Bei der Beurteilung der Gesundheitsrisiken in der Umgebung von Müllverbrennungsanlagen sind 
- Emissionen von anorganischen Gasen 
- Emissionen von Metallverbindungen 
- Emissionen von organischen Verbindungen 
zu berücksichtigen. 

 
 
3.2.1 Emissionen von anorganischen Gasen (S02, HCI, HF, N0x, CO) 

 
Im Gegensatz zu vielen anderen Stoffen, bei denen Langzeitbelastungen auf den Menschen im Vordergrund 
stehen, sind bei der Bewertung der Immissionen von anorganischen Gasen die kurzzeitigen Belastungsspitzen 
von größerer Bedeutung. Immissionskonzentrationen, die sich aus dem Abgas von Müllverbrennungsanlagen 
nach den zulässigen Konzentrationen der 17. BImSchV berechnen lassen, sind in Tabelle 1  angegeben und den 
durchschnittlichen Belastungen in ländlichen Gebieten und Ballungsgebieten gegenübergestellt. 
Die maximal zu erwartenden Immissionsbelastungen, die bei ungünstigen Wetterlagen und bei kurzzeitig zuge-
lassenen Emissions- beziehungsweise Immissionsspitzen auftreten können, liegen für die meisten in der Tabelle 
1  aufgelisteten Stoffe noch deutlich unterhalb der gültigen Grenzwerte (IW-2, MIK) für die Kurzzeitbelastung. 
Lediglich bei den Stickoxiden könnte im Extremfall die zu erwartende Immissionsbelastung den Bereich der 
Grenzwerte erreichen. Ein Vergleich der Grenzwerte, die für Langzeitbelastungen gelten, macht deutlich, dass die 
Zusatzbelastung, die im Immissionsmaximum der Anlage auftritt, weit weniger als ein Prozent der Werte beträgt, 
bei deren Einhaltung gesundheitliche Risiken nicht zu erwarten sind. Selbst in ländlichen Gebieten würde der 
Betrieb einer modernen Verbrennungsanlage zu keiner messbaren Erhöhung der dort vorhandenen Grundbelas-
tung mit anorganischen Gasen führen. 
 
Gelegentlich wurde behauptet, dass im Immissionsbereich von alten Müllverbrennungsanlagen gehäuft Fälle von 
Pseudokrupperkrankungen auftreten. Dies konnte bislang wissenschaftlich nicht belegt werden. In umfangreichen 
epidemiologischen Studien, in denen der Einfluss von Luftverunreinigungen auf die Häufigkeit von Pseudo-
krupperkrankungen untersucht wurde, konnte kein diesbezüglicher Zusammenhang bei der heutigen 
Immissionsbelastung festgestellt werden. Allergische Reaktionen oder andere Überempfindlichkeiten, vor allem 
asthmatische Erkrankungen, können in Ballungsgebieten gehäuft auftreten. Es gibt Hinweise auf einen 
Zusammenhang mit Immissionen aus dem Kraftfahrzeugverkehr. Der Anteil der Müllverbrennung an der 
Gesamtimmissionsbelastung ist so gering, dass diese Quelle unter den potentiellen Verursachern keine wesent-
liche Rolle spielt. 



 

 

 
 
 
3.2.2 Emissionen von toxikologisch relevanten Metallverbindungen (Pb, Cd, As, Cr, Ni, Hg) 
 

Die meisten Metallverbindungen, die im Rauchgas auftreten, sind überwiegend an Partikel gebunden und können 
mit einer wirkungsvollen Entstaubung soweit entfernt werden, dass die durchschnittliche Immissionszusatzbelas-
tung durch den Betrieb einer Müllverbrennungsanlage gegenüber der Hintergrundbelastung in ländlichen Gebie-
ten nicht ins Gewicht fällt (Tabelle 2). 

 

 
 

Im Gegensatz dazu wird Quecksilber vorwiegend gasförmig als Metalldampf oder als Chlorid freigesetzt. In der 
Bundesrepublik Deutschland sind derzeit die mittleren Quecksilberkonzentrationen in den Bereichen Luft, Boden 
und Wasser nicht als herausragende Umwelt- und Gesundheitsgefährdung anzusehen. Auch unter Berücksichti-
gung der Hg-Aufnahme durch die Nahrungsmittel werden die durch die WHO vorgegebenen Richtwerte für die 
akzeptable wöchentliche Gesamtaufnahme nicht erreicht. Bei einem Emissions-lmmissions-Verhältnis, wie es bei 



 

 

den Langzeitbewertungen (Tabelle 2) herangezogen wurde, bewegen sich die zusätzlichen Immissionen unter-
halb der Größenordnung der in ländlichen Gebieten bereits vorhandenen Belastung. Obwohl eine direkte Ge-
sundheitsgefährdung des Menschen durch Quecksilber-Emissionen aus Abfallverbrennungsanlagen zur Zeit nicht 
besteht, ist eine weitere allgemeine Zunahme der Quecksilber-Belastungen der Umwelt unerwünscht. Der strenge 
Emissionsgrenzwert für Quecksilber in der 17. BImSchV kommt dieser Forderung entgegen. In der Tabelle 3 ist 
die zusätzliche tägliche, inhalative Aufnahme an As, Cd, Hg und Pb, die sich aus Emissionsbelastung durch Müll-
verbrennungsanlagen ergibt, der derzeitigen täglichen Belastung der Allgemeinbevölkerung gegenübergestellt. 
Die Tabelle zeigt, dass die Zusatzexposition weit weniger als 0,1 Prozent der Grundbelastung beträgt. 
 
Eine besondere Aufmerksamkeit gilt den Metallen mit Verdacht auf ein krebserzeugendes Potential beim Men-
schen, wie Arsen, Cadmium, Chrom und Nickel. Mit Ausnahme des Arsens ist bei diesen Metallen die kanzero-
gene Wirkung auf die inhalative Aufnahme beschränkt. Aus der Immissionsbetrachtung geht hervor, dass selbst 
in ländlichen Gebieten durch den Betrieb einer modernen Müllverbrennungsanlage eine mögliche Zunahme der 
Krebsrisiken durch diese Metallverbindungen so gering ist, dass sie nicht quantifiziert werden kann.  
Im Gegensatz zu den anderen Metallen können einige anorganische Arsenverbindungen auch bei oraler Auf-
nahme eine kanzerogene Wirkung entfalten. Die durchschnittliche tägliche Arsenzufuhr bei der Allgemeinbevölke-
rung über die Nahrung und das Trinkwasser wird mit 30 bis 150 µg angegeben, und sie ist überwiegend durch 
das natürliche Arsenvorkommen bedingt, wobei die Arsenaufnahme entscheidend durch den Konsum von Fisch 
und anderen Meerestieren beeinflusst wird. In der Nahrung maritimen Ursprungs handelt es sich überwiegend um 
nicht-kanzerogene Arsenverbindungen, die nach Aufnahme aus dem Körper unverändert wieder ausgeschieden 
werden. Infolge der Emissionen aus der Müllverbrennung könnten über die Atemluft zusätzlich 0,02 µg täglich 
aufgenommen werden. 
 
Die Verhältnisse für das As sollen hier exemplarisch etwas ausführlicher dargestellt werden. Das kanzerogene 
Risiko durch As ist nach umfangreichen Untersuchungen beim Menschen für die beiden wesentlichen Manifesta-
tionen (Haut- und Lungenkrebs) recht gut bekannt. Nach Berechnungen einer Expertengruppe der WHO (Regio-
nal Office for Europe) beträgt das Lebenszeit-Zusatzrisiko für Lungenkrebs 4 x 10-3 (unit risk) bei kontinuierlicher 
Einatmung von 1 µg As/m³. Bei der berechneten Zusatzimmission von 0,2 bis 2 ng As/m³ wäre dies selbst bei 
Annahme einer linearen Beziehung 500- bis 5000-fach niedriger und würde einem Risiko von 8 x 10-6 bis 8 x 10-7 
entsprechen. Solche niedrigen theoretischen Risiken werden als vertretbar erachtet; sie stellen nur einen sehr 
geringen Anteil des Grundrisikos dar. Auch für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Hautkrebs haben Fach-
experten der WHO aufgrund epidemiologischer Daten beim Menschen Abschätzungen vorgenommen. Danach 
beträgt das zusätzliche Risiko bei einer lebenslangen Exposition von 0,4 mg As etwa fünf Prozent. Bei Annahme 
einer linearen Beziehung ergibt sich aus der Zusatzimmissionsbelastung von 0,2 bis 2 ng As/m³ (tägliche Auf-
nahme von 3 bis 30 ng As) ein zusätzliches Risiko von 0,5 bis 5 x 10-6 . Dies liegt eindeutig im Streubereich des 
Grundrisikos. 
 
Unabhängig davon sind auch Depositionen von Stäuben im Nahbereich von Abfallverbrennungsanlagen möglich. 
Der Einfluss auf die Nahrungskette ist zur Zeit noch nicht ausreichend quantifizierbar. Gezielte Untersuchungen 
zu dieser Frage in der Umgebung von Müllverbrennungsanlagen sind erforderlich.  

 
 
3.2.3 Emissionen von organischen Verbindungen aus Müllverbrennungsanlagen 
 

Als Ende der 70er Jahre bekannt wurde, dass die polychlorierten Dibenzodioxine und Dibenzofurane 
(PCDDs/PCDFs) mit den Rauchgasen aus Hausmüllverbrennungsanlagen in die Umwelt gelangen, wurden in-
tensive Forschungsarbeiten über die Bildung und Zerstörung von PCDDs/PCDFs in Verbrennungsanlagen be-
gonnen. Heute weiß man, dass PCDDs/PCDFs nicht im Verbrennungsofen selbst, in dem die im Müll enthaltenen 
PCDDs/PCDFs weitgehend zerstört werden, sondern überwiegend durch katalytische Prozesse während der 
Abkühlphase der Rauchgase neu gebildet werden. Der Gesamtchlorgehalt und der Schwermetallgehalt des Ab-
falls stellen dabei wichtige Einflussgrößen dar. Die Bildung von PCDDs/PCDFs ist jedoch nicht auf die Müll-
verbrennung beschränkt. Sie ist bei allen Verbrennungsprozessen mit organischen Materialien (zum Beispiel 
Steinkohle, Braunkohle, Holz) in Gegenwart organischer oder anorganischer Chlorverbindungen möglich.  
 
Neben den PCDDs/PCDFs sind im Abgas einer Müllverbrennungsanlage noch andere organische Stoffe vorhan-
den. Besondere Bedeutung haben Benzole, Phenole und ihre chlorierten Derivate, polychlorierte Biphenyle und 
die Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, weil sie teilweise ein kanzerogenes Potential 
besitzen.  

 
 
3.2.3.1 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH)  
 

Aus der großen Gruppe der PAHs, die überwiegend über Emissionen aus Kohleheizungen, Kfz-Verkehr und 
Kokereien in die Umwelt eingebracht werden, wird häufig das Benzo(a)pyren (B(a)P) als Leitsubstanz zur toxiko-
logischen Beurteilung herangezogen. PAHs sind neben vielen anderen Stoffen auch im Zigarettenrauch enthal-
ten. Von der Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurden die PAHs bei der Prüfung ge-
sundheitsschädlicher Arbeitsstoffe als krebserzeugend eingestuft. In epidemiologischen Studien wurden bei Ar-
beitern, die gegenüber hohen Konzentrationen dieser Substanzen exponiert waren, vermehrt bösartige Erkran-



 

 

kungen der Atemwege beobachtet. Im Abgas von Abfallverbrennungsanlagen wurden B(a)P-Konzentrationen 
zwischen 1 und 6,5 µg B(a)P/m³ gemessen. Die daraus resultierende Immissionszusatzbelastung im Nahbereich 
der Anlage liegt bei 65 pg B(a)P/m³. Dieser Wert ist extrem niedrig und würde selbst in ländlichen Gebieten zu 
keiner messbaren Erhöhung der Grundbelastung, die 1000 bis 2000 pg B(a)P/m³ beträgt, führen. In industriellen 
Ballungsgebieten werden Werte bis zu 10 000 pg B(a)P/m³ gefunden. 
 
Von der US-EPA und der WHO (Regional Office Europe) wurden Werte zur Abschätzung eines eventuellen Lun-
genkrebsrisikos publiziert. Demnach würde sich bei einer lebenslangen Exposition von 1000 pg B(a)P/m³ ein 
Risiko von 9 x 10-5 ergeben. Bei der berechneten Zusatzimmission durch Müllverbrennungsanlagen von 7 bis 70 
pg B(a)P/m³ (Tabelle 3) entspräche dies einem zusätzlichen Risiko von 6,3 x 10-6 bis 6,3 x 10-7. Dies liegt eindeu-
tig im Streubereich des Grundrisikos.  

 
 

 
 
 
3.2.3.2 Benzol, chlorierte Benzole und Phenole sowie polychlorierte Biphenyle 
 

In der Umgebungsluft von Wohngebieten werden Benzolgehalte zwischen 3 und 30 µg Benzol/m³ gefunden, die 
hauptsächlich durch den motorisierten Fahrzeugverkehr bedingt sind. Die maximale Zusatzbelastung an Benzol 
durch den Betrieb von Müllverbrennungsanlagen liegt bei 0,00008 µg Benzol/m³ und somit weit unterhalb der in 
rein ländlichen Gebieten vorhandenen Grundbelastung von 1 bis 10 µg/m³ (Tabelle 3). 
 
Diese Zusatzbelastung ist für die Immissionssituation in der Umgebung einer Müllverbrennungsanlage unbedeu-
tend. Sie hat keinen Einfluss auf die Grundbelastung mit Benzol und erhöht auch das im Zusammenhang mit der 
Benzolexposition diskutierte Leukämierisiko nicht. 
 
Im Vergleich zu Benzol sind die Gehalte an Chlorbenzolen und Chlorphenolen in der Außenluft sehr niedrig. Bei 
Messungen in städtischen Gebieten wurden Werte unter 1 ng/m³ (Hexachlorbenzol 0,3 ng/m³, Pentachlorbenzol 
0,2 ng/m³, Pentachlorphenol 0,4 ng/m³) ermittelt. Die für moderne Abfallverbrennungsanlagen prognostizierten 
Immissionszusatzbelastungen sind extrem gering und betragen etwa 0,001 bis 0,003 ng/m³. Damit ist eine nen-
nenswerte Erhöhung der vorhandenen Umweltbelastung, die überwiegend durch die frühere Anwendung dieser 
Stoffe bedingt ist, ausgeschlossen. 

 
Für die polychlorierten Biphenyle (PCB) liegt die aus modernen Abfallverbrennungsanlagen zu erwartende Im-
missionszusatzbelastung bei 0,0011 bis 0,002 ng/m³. Dies ist etwa 1000fach niedriger als die Vorbelastung, die in 



 

 

städtischen Gebieten anzutreffen ist. Für die Belastung der Allgemeinbevölkerung mit PCB ist die inhalative Auf-
nahme bedeutungslos, denn die Zufuhr erfolgt ganz überwiegend über kontaminierte Nahrungsmittel und beträgt 
etwa 5000 bis 6000 ng/Person und Tag. Diese relativ hohe Kontamination der Lebensmittel ist in erster Linie auf 
eine in der Vergangenheit unsachgemäße Entsorgungspraxis der früher vielseitig angewandten PCB-Produkte 
zurückzuführen. Auch die Deposition von PCB-haltigen Stäuben aus alten Müllverbrennungsanlagen kann zu 
einer Kontamination von Nahrungsmitteln und damit zur Belastung des Menschen beigetragen haben. Der mögli-
che Anteil einer modernen Abfallverbrennungsanlage an der derzeitigen Gesamtzufuhr an PCB liegt allerdings 
weit unter einem Prozent. 

 
 
3.2.3.3 Polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD) und polychlorierte Dibenzofurane (PCDF)  
 

Bestehende Abfallverbrennungsanlagen emittieren heute 1000 bis 10 000 pg I-TE*/m³. Dadurch werden in der 
Bundesrepublik Deutschland schätzungsweise 40 bis 400 g I-TE pro Jahr in die Umwelt eingebracht. Die ent-
sprechenden Mengen Dioxine und Furane aus anderen industriellen Quellen sowie dem Kraftfahrzeugverkehr 
und dem Hausbrand betragen insgesamt ein Vielfaches dieser Größenordnung. Durch die Umsetzung des in der 
17. BImSchV festgelegten Grenzwertes von 100 pg I-TE/m3 werden die derzeitigen Emissionen von 
PCDDs/PCDFs aus Abfallverbrennungsanlagen mindestens um das 10- bis 100fache reduziert. 
 
Die aus dem zulässigen Emissionsgrenzwert resultierende maximale Zusatzimmissionsbelastung durch eine 
Müllverbrennungsanlage liegt bei 0,001 pg I-TE/m³ oder sogar noch niedriger. Diese Konzentration würde selbst 
in immissionsarmen ländlichen Gebieten zu keiner messbaren Erhöhung der PCDD/PCDF-lmmission führen 
(Tabelle 3). 
 
Aus den Immissionsprognosen errechnet sich für den erwachsenen Menschen eine tägliche inhalative Zusatzbe-
lastung durch eine moderne Müllverbrennungsanlage von maximal 0,0002 pg I-TE/kg Körpergewicht (Atemvolu-
men 20 m³, Körpergewicht 70 kg, 75 Prozent Resorption). Dies entspricht höchstens fünf Prozent der inhalativen 
Aufnahme, die sich in ländlichen Gebieten aufgrund der dortigen Hintergrundbelastung ergibt. Gegenüber der 
täglichen Aufnahme aus Nahrungsmitteln, die durch das ubiquitäre Vorkommen von PCDDs/PCDFs in der Um-
welt bedingt ist und die heute beim Erwachsenen durchschnittlich etwa 1,5 bis 1,9 pg I-TE/kg Körpergewicht be-
trägt, ist die inhalative Aufnahme sehr gering. 
 
Die tumorinduzierende Wirkung von PCDDs/PCDFs beim Menschen ist nach wie vor nicht überzeugend nachge-
wiesen, da in allen aussagekräftigen epidemiologischen Studien immer Arbeiter untersucht wurden, die erstens 
gegenüber relativ hohen Konzentrationen und zweitens gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien exponiert 
waren. Nach vorliegenden experimentellen Daten aus in vivo- und in vitro-Versuchen kann man davon ausgehen, 
dass TCDD zu keiner mutationsbedingten Erhöhung der Tumorinzidenz führt.  

 
---------------------------------------------- 
* I-TE = Intemationale toxische Äquivalente.  
Da PCDDs/PCDFs fast immer als Gemische vorlie-
gen, wird die giftige Potenz dieser Gemische, weil 
nur für ganz wenige Kombinationen verschiedener 
PCDDs/PCDFs ausreichende Daten verfügbar sind, 
mit Hilfe von „toxischen TCDD-Äquivalenten" abge-
schätzt. Die toxische Potenz eines Gemisches wird 
als Summe der Einzelkomponenten multipliziert mit 
den entsprechenden I-TE-Faktoren berechnet. I-TE 
wurden auf der Basis biochemischer Eigenschaften 
und aus Ergebnissen von akuten und subchroni-
schen Studien an Ratten abgeleitet. Sie geben die 
relative Giftigkeit eines Kongeners verglichen mit 
der giftigsten Verbindung (2, 3, 7, 8-TCDD) an. Die 
Anwendung von I-TE-Faktoren zur zuverlässigen 
Abschätzung spezifischer Effekte, wie zum Beispiel 
mögliche kanzerogene und immuntoxische Wirkun-
gen, ist noch nicht abgesichert. Inwieweit die für 
Ratten ermittelten Faktoren auch beim Menschen 
Gültigkeit haben, ist ebenfalls noch unklar. 
In der Tabelle 4 sind die derzeit angewandten inter-
nationalen Äquivalentfaktoren (I-TE) für die ver-
schiedenen PCDD/PCDF-Kongenere aufgeführt. 
 
 
 
 
 

 
 

Tabelle 4: Internationale –  
Toxische Äquivalentfaktoren 

            I-TE 
2378-TCDD 1 
12378-PCDD 0,5 
123478-HxCDD 0,1 
123678-HxCDD 0,1 
123789-HxCDD 0,1 
1234678-HpCDD 0,01 
12346789-OCDD 0,001 
2378-TCDF 0,1 
12378-PCDF 0,05 
23478-PCDF 0,5* 
123478-HxCDF 0,1 
123678-HxCDF 0,1 
234678-HxCDF 0,1 
1235789-HxCDF 0,1 
1234789-HpCDF 0,01 
1234678-HpCDF 0,01 
12346789-OCDF 0,001 
I-TE nach Nato CCMS, 1998 
* Faktor scheint nach neueren Daten zu   
   hoch angesetzt zu sein 
 

 
 



 

 

Mehrere Publikationen weisen auf einen Effekt mit Wirkschwelle hin. Wendet man die eher konservative, immer 
mehr umstrittene Abschätzung der Tumorhäufigkeit unter der Annahme der gentoxischen Induktion von Lebertu-
moren bei der Ratte für eine Inzidenz von 1:106 an (80 bis 400 fg TCDD/kg Körpergewicht; Layard et al., 1990), 
so ergäbe sich für die berechnete, tägliche inhalative Zusatzbelastung aus Müllverbrennungsanlagen von 0,02 bis 
0,2 fg TCDD/kg Körpergewicht ein geschätztes, zusätzliches Krebsrisiko von 1:10-8 bis 10-9. Das bedeutet, dass 
theoretisch bei lebenslanger Aufnahme von 0,1 bis 1 fg/kg Körpergewicht ein zusätzlicher Krebserkrankungsfall 
bei 100 000 000 bis 1 000 000 000 Personen berechnet wurde. Auch unter Berücksichtigung der möglichen zu-
sätzlichen Belastung über die Nahrungskette bleibt das mögliche Risiko außerordentlich klein. 
 
Durch Deposition PCDD/PCDF-haltiger Stäube können der Boden und auch Nahrungs- und Futterpflanzen kon-
taminiert werden. Der Transfer von PCDD/PCDF aus dem Boden in das Innere der Pflanze ist zwar sehr gering, 
jedoch kann die äußere Kontamination von Nahrungs- und Futterpflanzen durch sedimentierenden PCDD/PCDF-
haltigen Staub durchaus messbar sein. Außerdem muss bei Tieren mit einer Ingestion von Bodenpartikeln ge-
rechnet werden, entweder bei Weidegang oder als Verunreinigung bei der Rauhfutterverwendung. 
 
In ländlichen, nicht speziell immissionsbelasteten Gebieten liegen die Werte für eine Deposition von 
PCDDs/PCDFs bei 10 bis 15 pg I-TE/m² pro Tag, in industriellen Ballungsgebieten um 50 pg I-TE/m² pro Tag und 
höher. Für moderne Müllverbrennungsanlagen wurden zusätzliche Niederschlagswerte von 0,023 pg I-TE/m² pro 
Tag errechnet. 
 
Wie alle persistenten und lipophilen Substanzen reichern sich auch PCDDs/PCDFs in der Nahrungskette an (in 
Milch und Milchprodukten, im Fett von Schlachttieren und Fischen sowie in Eiern). Bei der hier zur Diskussion 
stehenden Problematik der potentiellen Gefährdung durch PCDD/PCDF-Immissionen aus Müllverbrennungsanla-
gen kann man davon ausgehen, dass alle deponierten partikelgebundenen Fremdstoffe aus der darüberliegen-
den Luftphase stammen müssen. Daraus errechnet sich gegenüber der Vorbelastung in ländlichen Gebieten für 
die Immissionsbelastung durch  Müllverbrennungsanlagen ein Zuwachs von PCDDs/PCDFs in der Nahrungskette 
von unter 0,2 Prozent. Dies bedeutet, dass der Beitrag der modernen Müllverbrennung für die Belastung der 
Allgemeinbevölkerung nicht ins Gewicht fällt. 
 

 
3.3 Emissionen unbekannter Stoffe 
 

Oftmals wird im Zusammenhang mit Befürchtungen über gesundheitliche Belastungen durch Müllverbrennungs-
anlagen die Meinung geäußert, dass nur ein kleiner Teil der im Abgas von Abfallverbrennungsanlagen möglichen 
organischen Stoffe bekannt ist. 
 
Richtig ist, dass neben den Emissionen bekannter Stoffe im Rauchgas auch noch zahlreiche unbekannte Stoffe 
enthalten sind, deren Toxizität bislang nicht im einzelnen untersucht wurde. Verschiedene Untersuchungen an 
eigens dafür aufgefangenen Gesamtemissionen und an Filteraschen haben jedoch ergeben, dass die beobachte-
te Toxizität dieser Proben durch ihren bekannten Gehalt an Schwermetallen hervorgerufen wurde. Im Bereich der 
organischen Stoffe war der Gehalt an PCDD/PCDF für die Wirkung verantwortlich. Danach fehlen jedwelche 
Hinweise für eine verborgene und unklare Toxizität von Rauchgasemissionen. Untersuchungen zur Abklärung 
des mutagenen oder kanzerogenen Potentials ergaben keinen Hinweis auf eine erhöhte Mutagenität in der Um-
gebungsluft von Müllverbrennungsanlagen.  
 
Bei der Rauchgasreinigung von Müllverbrennungsanlagen sind seit kurzem zusätzlich weitergehende Abgasreini-
gungstechniken - meist auf Aktivkoksbasis - in Anwendung. Diese Techniken sind so ausgelegt, dass die organi-
schen Abgasinhaltsstoffe (zum Beispiel Dioxine, HCB, PCB, organischer Kohlenstoff einschließlich der bisher 
unbekannten organischen Stoffe) und die Reste toxikologisch relevanter Metallverbindungen (zum Beispiel Pb, 
Cd, As, Cr, Ni, Hg, Sb) sowie die Reste saurer anorganischer Gase (S02, HCI, HBr, HF) bis in den Bereich ihrer 
analytischen Bestimmungsgrenze entfernt werden.  

 
 
3.4 Abwasseremissionen aus Müllverbrennungsanlagen 
 

Bei der Rauchgaswäsche von Müllverbrennungsanlagen und bei der Ablagerung von Flugstäuben, Aschen und 
Schlacken können Abgas- und Abfallinhaltsstoffe über die anfallenden Rauchgas-Waschwässer und Deponiesi-
ckerwässer ins Gewässer gelangen. Mit der Rahmen-Abwasser-Verwaltungsvorschrift (Anhang 47) zum Wasser-
haushaltsgesetz ist grundsätzlich der abwasserfreie Betrieb einer Müllverbrennungsanlage vorgeschrieben.  
 
Zur Verringerung der Schadstoffbelastungen von Deponiesickerwässern aus Flugstäuben und Müllschlacken 
sollte eine Nachbehandlung dieser Rückstände erfolgen. Bei der Müllverbrennung fallen eine Reihe von Endpro-
dukten an (zum Beispiel Filterstäube), denen eine toxikologische Bedeutung zukommt. Diese Materialien müssen 
ordnungsgemäß (zum Beispiel Deponierung) entsorgt werden. Da die Menge an Fremdstoffen wie 
PCDDs/PCDFs und lösliche Schwermetallverbindungen relevant sein kann, empfiehlt sich eine Nachbehandlung, 
so dass die Anforderungen an die oberirdische oder untertänige Ablagerung beziehungsweise bestimmte Verwer-
tungsverfahren erfüllt werden. 

 
 



 

 

4. Zusammenfassende Beurteilung und Empfehlung 
 

Bei der Bewertung möglicher Gesundheitsgefährdungen durch Müllverbrennungsanlagen muss zwischen beste-
henden Anlagen, die noch nicht den Anforderungen der 17. BImSchV genügen, und modernen Anlagen unter-
schieden werden. Moderne Anlagen werden heute mit einer weitergehenden Rauchgasreinigungstechnik ausge-
stattet, so das sie keinen nennenswerten Beitrag zur Umweltbelastung mit organischen und anorganischen Stof-
fen liefern. Die errechneten Zusatzimmissionsbelastungen an anorganischen Gasen, die aus modernen Müll-
verbrennungsanlagen stammen werden, liegen weit unterhalb der Hintergrundbelastungen in ländlichen Gebie-
ten. Auch die Emissionen von toxikologisch relevanten Metallverbindungen können durch technische Maßnah-
men soweit reduziert werden, dass die maximal zu erwartende Zusatzexposition weniger als 0,1 Prozent der 
Grundbelastung beträgt. Die Anwendung weitergehender Abgasreinigungstechniken wird auch die Emissionen 
von organischen Stoffen erheblich vermindern und Zusatzbelastungen ergeben, die aus medizinisch-
toxikologischer Sicht vergleichsweise unbedeutend sind. Wegen der weitgehend unspezifischen Abscheidewir-
kung dieser Techniken gilt dies grundsätzlich auch für noch unbekannte Abgasinhaltsstoffe. Die Immissionszu-
satzbelastung mit PCDDs/PCDFs aus modernen Anlagen ist für die Belastung der Umwelt kaum feststellbar und 
führt zu keiner relevant erhöhten Exposition der im Immissionsbereich einer modernen Anlage lebenden Bevölke-
rung.  
 
Darüber hinaus konnten gelegentlich geäußerte Behauptungen, dass im Umgebungsbereich von bestehenden 
Abfallverbrennungsanlagen bestimmte Krankheitsbilder wie Fehlbildungen und Krebserkrankungen gehäuft auf-
treten, bislang nicht bestätigt oder verifiziert werden. Einzelbeobachtungen sind nicht geeignet, kausale Zusam-
menhänge zu belegen. Sie müssen unter Berücksichtigung aller Umstände sorgfältig geklärt werden. Nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand kann keiner der Krankheitsbefunde in einen ursächlichen Zusammenhang mit Immissi-
onen aus Abfallverbrennungsanlagen gebracht werden. 
 
Die durchgeführte Beurteilung zeigt, dass durch den Betrieb von Müllverbrennungsanlagen, die dem Stand der 
Technik entsprechen, nur äußerst geringe und deshalb als vernachlässigbar einzustufende gesundheitliche Risi-
ken für die im Umgebungsbereich solcher Anlagen lebende Bevölkerung zu erwarten sind. Für bestehende Anla-
gen, die noch nicht den Anforderungen der 17. BImSchV genügen, ist aus Vorsorgegründen die gesetzlich vorge-
schriebene Umrüstung notwendig. 
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